
                                                                 

Sie erreichen uns: Mo.-Do. 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 – 15.30 Uhr Bank: LIGA-Bank Freiburg 
 Fr. 8.00 - 12.00 Uhr IBAN: DE 13 7509 0300 0007 1137 73 
   BIC: GENODEF1M05 

Erzdiözese Freiburg - Verrechnungsstelle Obrigheim | Postfach 11 64 | 74843 Obrigheim 

 
An alle 
 
Kindertageseinrichtungen 
 
 

Erzdiözese Freiburg 
 

Verrechnungsstelle für Katholische 

Kirchengemeinden Obrigheim 

Kirchgasse 5, 74847 Obrigheim 

Es schreibt Ihnen: Ihre Verrechnungsstelle 

Tel.: 06261/9719-10 

Fax: 06261/9719-33 

E-Mail: info@vst-obrigheim.de 

Internet: www.vst-obrigheim.de 

Ihr Brief vom:  

Ihr Zeichen:  

Unser Zeichen: 9607 - an 

Datum: 18. November 2021 

 

Kindergarteninfo Nr. 11 / 2021 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
unser Kindergarteninfo hat diese Themen: 

 
 
1. Jahresabschluss 2021 
2. Hinweise zu den CO2-Messgeräten / Schnuffis 
3. Elternbeiträge bei Geburt weiterer Geschwisterkinder 
 
 
1. Jahresabschluss 2021 
 
Alle Jahre wieder naht mit dem Jahresende auch die Planung für den Jahresabschluss. Damit 
wir das Jahr 2021 schnell abschließen können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Bitte  
unterstützen Sie uns beim Jahresabschluss so gut, wie Sie es in den vergangenen Jahren schon 
getan haben. Vorgesehen sind: 
 

bis wann?      was?  

22.01.2022 Kindergartenabrechnungen Dezember 2021 

22.01.2022 Rechnungen 2021 der Kindergärten 

22.01.2022 Rechnungen 2021 der Kirchengemeinden 

22.01.2022 Klingelbeutelabrechnungen Dezember 2021 

 
Bitte schicken Sie uns die Unterlagen bis zu den genannten Terminen. Sie helfen uns damit sehr, 
unsere Arbeit reibungslos zu erledigen.  
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2. Hinweise zu den CO2-Messgeräten / Schnuffis 
 
Sie haben sogenannte „Schnuffis“ erhalten, die CO2-Messungen in den Räumen durchführen. In 
der Anleitung steht, dass man diese angesteckt lassen soll, auch während der  
Ferien / Wochenenden etc.. Dies hat einige aufmerksame Brandschutzhelfer/innen verunsichert. 
Laut Rücksprache mit unserer Fachkraft für Arbeitssicherheit, Herrn Egner, gibt es aber keine 
generellen Vorgaben dazu. Es wird aber empfohlen, Elektrogeräte, die Wärme erzeugen, also 
Fön, Bügeleisen oder Geräte die auf Stand-By schalten, vom Stromnetz zu nehmen.  
Zu diesen genannten Geräten gehört „Schnuffi“ nicht. Bitte lassen Sie diesen also angesteckt.  
 
Ebenso möchten wir noch darauf hinweisen, dass Sie „Schnuffi“ am Besten dort platzieren, wo 
die Luft am Schlechtesten zirkuliert, um ein sinnvolles repräsentatives Ergebnis zu erzielen. D.h. 
nicht in der Nähe des Fensters, sondern eben eher mittig im Raum, wenn möglich.  
 
3. Elternbeiträge bei Geburt weiterer Geschwisterkinder 
 
Uns hat die Frage erreicht, wie mit Elternbeiträgen verfahren werden soll, wenn neue Geschwis-
terkinder geboren werden und dadurch eine niedrigere Beitragsstaffel für das Kindergartenkind 
berechnet werden muss. 
 
Bitte berechnen Sie in diesem Fall ab dem Geburtsmonat des neuen Geschwisterchens die  
niedrigere Staffel des Elternbeitrags. Dabei ist nicht ausschlaggebend, an welchem Tag das  
Geschwisterkind zur Welt kam. Der neue Beitrag gilt für vollständig, ab dem Geburtsmonat.  
Erhalten Sie die Information zur Geburt zu einem späteren Zeitpunkt, kann die Beitragsdifferenz 
mit dem Folgebeitrag verrechnet werden. 
 
Viele Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
das Team der Verrechnungsstelle Obrigheim 


